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Streitbeilegung Bei Mediationen erarbeiten die Parteien ihre eigene selbstbestimmte Lösung und bekommen diese nicht vom Gericht aufoktroyiert

Wir brauchen keinen Richter …
Wien. Am Tag der Mediation (18.6.) 
fand im Café Museum eine von 
Rechtsanwältin Katharina Braun 
organisierte Pressekonferenz statt.

Zu Beginn wurde ein Beitrag von 
„Schauplatz Gericht“ vom 9.4.2015 
gezeigt, in dem Richter Leopold 
Popps Anregung einer Mediation 
zur Beendigung eines jahrelan-
gen Nachbarschaftsstreits führte. 
Popp berichtete über die Vorteile 
einer Mediation im Vergleich zu 
einem Gerichtsprozess.

Extremsituationen

Grundsätzlich hat sich Öster-
reich bei der Mediation für die 
Freiwilligkeit entschieden. Aus-
nahmen davon gibt es nur in ein 
paar wenigen Rechtsbereichen. 
So muss in Österreich bei einer 
einvernehmlichen Scheidung seit 
Februar 2013 verpflichtend eine 
Elternberatung gemäß § 95 Absatz 
1a AußStrG durchgeführt werden. 

Auch kann im Pflegschaftsver-  
fahren vom Gericht eine Erzie-
hungsberatung aufgetragen wer-
den, wobei Martina Leibovici-
Mühlberger darauf hinwies, dass 
Erziehungsberatung immer beiden 
Eltern aufgetragen werden sollte 
und nicht nur einem Elternteil: 
„Eine Trennungssituation ist eine 
Extremsituation, welche die Eltern 
oft überfordert. Diese bedürfen bei 
der Konfliktbewältigung einer Un-
terstützung.“ 

Doris Täubel-Weinreich konnte 
in der Gerichtspraxis feststellen, 
dass seit der Einführung der Fa-
miliengerichtshilfe Folgeprozesse 
weniger werden; wenn einmal eine 
Einigung erzielt werden konnte, 
gehen die Parteien danach häufig 
weniger oft zu Gericht.

Gerichtsübergreifend

Susanna Kleindienst-Passweg 
berichtete, dass es nun an ein paar 
Gerichten den Versuch einer ge-
richtlichen Streitbeilegung gibt. 

Hierbei stellen sich die Richter 
ehrenamtlich zur Verfügung, ei-
nen Streitfall über eine Mediation 
einer Klärung zuzuführen. Ver-
handlungsrichter und Richter der 
gerichtlichen Streitbeilegung sind 
nicht ident. Dieses Modell der ge-
richtlichen Streitbeilegung wird et-
wa in Slowenien, Litauen, Großbri-
tannien, Norwegen und Deutsch-
land angeboten. In Deutschland 
gibt es auch das Modell einer ge-  
richtsübergreifenden Mediation, 
bei dem Gerichte zusammenarbei-
ten und Verfahren eines Gerichts 
von Mediatoren an anderen Gerich-  
ten mediiert werden, um sicherzu-
stellen, dass Richter und Mediator 
nicht personenident sind. 

Cl-Collaborative Law

Rechtsanwältin und Mediatorin 
Eva Wexberg (Generalsekretärin 
der AVM – Anwaltliche Vereini-
gung für Mediation und koope-
ratives Verhandeln) meinte, dass 
manchen Parteien ein lediglich 
neutral allparteilich agierender 
Vermittler zu wenig sei – diese 
würden sich an ihrer Seite einen 
parteilichen Berater wünschen. 

Hier würde sich das „Cl-Collabo-
rative Law“-Modell anbieten. Die 
AVM bietet hierzu für Rechtsan-
wälte eine Ausbildung an – Nähe-
res unter www.avm-mediation.at 
bzw. www.collabroativelaw.eu

Die Geschäftsführerin des Wie-
ner Familienbunds, Christine Lai-

mer, informierte über den Ablauf 
begleiteter Kontakte in Kontakt-
cafes mit Sozialarbeitern. 

Rund 250 Familien werden der-
zeit so betreut. Der Nachteil: Eine 
Stunde kostet 48 €. Bis dato ist 
das größte Anwendungsgebiet der 
Mediation im Familienrecht ange-
siedelt. Es ist Aufgabe der Media-
toren, mit den Eltern eine Lösung 
zu finden, die es ermöglicht, dass 
dem Kind das Recht auf beide El-
ternteile gewahrt wird.

Jährlich werden in Österreich 
zwischen 500 und 2.000 Mediati-
onen durchgeführt. Die Statistik:
•	 Alter der Frau: durchschnittlich 

38 Jahre

•	 Alter des Mannes: durchschnitt-
lich 41 Jahre 

•	 Durchschnittlich 2 Kinder 
•	 Durchschnittliche Dauer der Ehe/

Lebensgemeinschaft: 10 Jahre. 
Die europäischen Länder mit der 

höchsten Mediationsrate (mehr 
als 10.000 Mediationsverfahren 
jährlich) sind Deutschland, Italien, 
Niederlande und Großbritannien. 

Fakt ist jedoch auch, dass laut 
einer EU-Studie derzeit europaweit 
– trotz aller Vorteile, die eine Me-
diation mit sich bringen kann (vor 
allem Zeit- und Kostenersparnis) – 
nur etwa 1% aller Zivilrechtsstrei-
tigkeiten über Mediation gelöst 
werden. � (pj)

In Österreich werden pro Jahr bis zu 2.000 Mediationen durchgeführt.

Katharina Braun, Leopold Popp-Richter, Doris Täubel-Weinreich, Susanna Kleindienst-
Passweg, Martina Leibovici-Mühlberger, Christine Laimer, Eva Wexberg (v.l.).
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 � Key-Note von “Höhle des Löwen“-Juror und  
Start-up Experten Frank Thelen

 � Hour of Innovation: Banken-Profis diskutieren  
über die digitale Revolution

 � Wer wird „Bank des Jahres“?  
Glamouröse Preisverleihung auf rotem Samt

 � Verleihung des Nachhaltigkeits-Awards  
mit dem Umweltbundesamt

 � Neu: Innovations-Preis  
mit der CPB SOFTWARE AG
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DREAM BIG
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24. 09. 2015 Baden bei Wien

Pflichttermin für Verantwortliche & Vordenker

Maximilian Tayenthal, CFA, MIM  
Number 26 GmbH, Managing Director
Das Smartphone - die Bankfiliale der Zukunft

500 Internationale Experten und Entscheider wie

Dipl.BW.(FH) Birte Quitt  
Erste Bank d. österr. Sparkassen AG, Leiterin Filialvertrieb
Innovation im Retailvertrieb

Dr. Christian Ohswald  
Deutsche Bank Österreich AG, Vorstandsvorsitzender
Private Banking in der Transformation - vom Transformations- zum 
Beratungsmodell

emotion banking ®
ANALYTIK. BERATUNG. INNOVATIVES MARKETING.

Banken 
werden besser.

Rennen Sie uns die Tür ein ;-) Jetzt anmelden:
andrea.weiss@emotion-banking.at
+43 22 52 25 48 45

www.bankdesjahres.com
www.victorgala.com
www.emotion-banking.com

Jacek Iljin
mBank, Managing Director
mBank – the leader of digital banking in Poland

Thomas Goldfuß, GLS Gemeinschaftsbank eG,  
Bereichsleiter Vermögensmanagement & Treasury
Geld ist ein gesellschaftliches Gestaltungsmittel – was Nachhaltigkeit 
bei Kapitalanlagen bedeutet


